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Wahlbekanntmachung 
 
 
1. Am 07. Juni 2009 findet in der Bundesrepublik Deutschland die 
 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 

 statt. Die Wahl dauert von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
 
2. Die Gemeinde ist in 30 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.  
 

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 04.05.2009 bis 
17.05.2009 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 
 Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr im Sitzungs-

saal des Rathauses der Stadt Trebbin, Markt 1 – 3, 14959 Trebbin, zusammen. 
 
 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-

verzeichnis er eingetragen ist. 
 

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis – Unions-
bürger einen gültigen Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums ei-
nen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort 
sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der 
Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
 

 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraums oder in einem besonde-
ren Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist. 
 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien 

Stadt, in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien Stadt  
oder 

b) durch Briefwahl 
 
 teilnehmen. 
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 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimm-

zettel, einen amtlichen Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stel-
le übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt 

auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetztes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergeb-
nis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 

Ludwigsfelde, 12.05.2009 
 
 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister 
 
 
 
 

Bekanntmachung  
 
 
Am 18.05.2009 findet um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Gröben, Gröbener Dorfstraße 12, die Sitzung 
des Ortsbeirates Gröben statt.  
 
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: 
 
 
1.0 Prüfung des letzten Sitzungsprotokolls 
 
2.0. Stand: Mendelssohn-Konzert am 23.05.2009 in Gröben 
 
3.0. Planung Dorffest Gröben am 12.09.2009 
 
4.0. Einwohnerfragestunde 
 
5.0. Informationen des Ortsvorstehers 

- Kompostieranlage auf dem Osterberg 
- Bodenschwellen L771 
- Verkehrskonzept Ludwigsfelde 
- Leerstand im Wohnpark „Gröben am See“ 
- Entwicklungsstand: Projekt Gehweg Wohnpark - Dorfzentrum 
- Ludwigsfelder Kochbuch 

 
 
An der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates kann jedermann teilnehmen.  
 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister  
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Bekanntmachung  

 
 
Am 18.05.2009 findet um 19.00 Uhr im Gemeindehaus Siethen, Trebbiner Chaussee 5, die Sitzung 
des Ortsbeirates Siethen statt.  
 
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: 
 
 
1.0. Einwohnerfragestunde 
 
2.0. Information der Stadtverwaltung Ludwigsfelde zu Investitionen der Straßenbeleuchtung Pots-

damer Chaussee  
 
3.0. Informationen des Ortsvorstehers 
 
 
An der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates kann jedermann teilnehmen.  
 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister  
 
 
 

Bekanntmachung  
 
 
Am 28.05.2009 findet um 19.00 Uhr in der Dorfstube Genshagen, Ludwigsfelder Straße 1, die Sitzung 
des Ortsbeirates Genshagen statt.  
 
 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: 
 
1. Einwohnerfragestunde 
 
2. Vorstellung eines Konzeptes des Ortsbeirates (Vorschlag) zur Neugestaltung des 

Glas/Kleidercontainerstandplatzes und Einrichtung von PKW-Stellplätzen 
 
3. Informationen des Ortsvorstehers 
 
 
An der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates kann jedermann teilnehmen.  
 
 
gez. Frank Gerhard 
Bürgermeister  
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Bekanntmachung anderer Behörden  
 
 
Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, Außenstelle Kleinmach-
now, Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow, gibt bekannt:  
 
 
Öffentliche Bekanntmachung eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz in 
der Gemarkung Ahrensdorf im Bereich der Stadt Ludwigsfelde 
 
Die Firma VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, Braunstraße 7 in 04347 Leipzig, hat mit Datum 
vom 05. September 2008, hier eingegangen am 08. Dezember 2008, einen Antrag auf Bescheinigung 
von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und 
Erneuerung einer bereits bestehenden Ferngasleitung (FGL 80: Falkensee – Königs Wusterhausen) 
nebst Einrichtungen und Zubehör bzw. Neben- und Sonderanlagen für die Flurstücke 431 und 465 (GB-
Blatt 357) Flur 1 und für das Flurstück 183 (GB-Blatt 350) Flur 2 in der Gemarkung Ahrensdorf in der 
Stadt Ludwigsfelde gestellt. Dieser Antrag wird hier unter dem Aktenzeichen 09.53 - 1026 geführt.  
 
Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 
20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Okto-
ber 2006 (BGBl. I S. 2418), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung des 
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachen-
rechts-Durchführungsverordnung, SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) öffentlich 
bekannt gemacht. Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb von vier Wochen nach 
dem ersten Tag der Veröffentlichung im Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, 
Außenstelle Kleinmachnow (Haus 5, 3. Etage), Stahnsdorfer Damm 77 in 14532 Kleinmachnow, nach 
Terminvereinbarung unter (033203) 36 - 823 oder 761 (montags bis donnerstags in der Zeit von 08.00 
bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08:00 bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheriger Absprache auch 
außerhalb dieser Zeiten - eingesehen werden. Die Frage, ob ein Grundstück überhaupt (bzw. in wel-
chem Ausmaß) betroffen ist, kann vorab telefonisch geklärt werden. 
 
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen 
Energieanlagen entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 
3. Oktober 1990 dokumentiert. Deshalb ist ein Einverständnis mit der vorhandenen Belastung des 
Grundstücks bzw. mit der bestehenden Energieanlage selbst nicht erforderlich. Alle danach eingetrete-
nen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß 
hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunter-
nehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an 
dem Grundstück geregelt werden.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Ein eventueller Widerspruch kann durch den Berechtigten (Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigter 
usw.) innerhalb von vier Wochen nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung einge-
legt werden. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann allerdings nur darauf gerichtet sein, dass 
die Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 25. Dezember 1993 vom Ener-
gieversorgungsunternehmen oder dessen Rechtsnachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in 
den Unterlagen dargestellte Leitungsführung fehlerhaft (also anders als vom Unternehmen) dargestellt 
ist.  
 
Kleinmachnow, 08. April 2009 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Grunenberg 
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Öffentliche Bekanntmachung eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz in 
der Gemarkung Genshagen im Bereich der Stadt Ludwigsfelde 
 
Die Firma VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, Braunstraße 7 in 04347 Leipzig, hat mit Datum 
vom 05. September 2008, hier eingegangen am 08. Dezember 2008, einen Antrag auf Bescheinigung 
von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und 
Erneuerung einer bereits bestehenden Fremdstromschutzanlage (FSA 80.00/03: Genshagen) nebst 
Einrichtungen und Zubehör bzw. Neben- und Sonderanlagen für die Flurstücke 34 und 469 (GB-Blatt 
211) Flur 1 in der Gemarkung Genshagen in der Stadt Ludwigsfelde gestellt. Dieser Antrag wird hier 
unter dem Aktenzeichen 09.53 - 1031 geführt.  
 
Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 
20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Okto-
ber 2006 (BGBl. I S. 2418), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung des 
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachen-
rechts-Durchführungsverordnung, SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) öffentlich 
bekannt gemacht. Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb von vier Wochen nach 
dem ersten Tag der Veröffentlichung im Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, 
Außenstelle Kleinmachnow (Haus 5, 3. Etage), Stahnsdorfer Damm 77 in 14532 Kleinmachnow, nach 
Terminvereinbarung unter (033203) 36 - 823 oder 761 (montags bis donnerstags in der Zeit von 08.00 
bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08:00 bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheriger Absprache auch 
außerhalb dieser Zeiten - eingesehen werden. Die Frage, ob ein Grundstück überhaupt (bzw. in wel-
chem Ausmaß) betroffen ist, kann vorab telefonisch geklärt werden. 
 
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen 
Energieanlagen entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 
3. Oktober 1990 dokumentiert. Deshalb ist ein Einverständnis mit der vorhandenen Belastung des 
Grundstücks bzw. mit der bestehenden Energieanlage selbst nicht erforderlich. Alle danach eingetrete-
nen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß 
hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunter-
nehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an 
dem Grundstück geregelt werden.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Ein eventueller Widerspruch kann durch den Berechtigten (Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigter 
usw.) innerhalb von vier Wochen nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung einge-
legt werden. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann allerdings nur darauf gerichtet sein, dass 
die Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 25. Dezember 1993 vom Ener-
gieversorgungsunternehmen oder dessen Rechtsnachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in 
den Unterlagen dargestellte Leitungsführung fehlerhaft (also anders als vom Unternehmen) dargestellt 
ist.  
 
Kleinmachnow, 14. April 2009 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Grunenberg 
 
 
 
 
Herausgeber: Stadt Ludwigsfelde, Rathausstraße 3, 14974 Ludwigsfelde 
Das Amtsblatt für die Stadt Ludwigsfelde erscheint nach Bedarf und ist kostenlos im Rathaus 
der Stadt Ludwigsfelde, Rathausstraße 3, Bürgerservice, 14974 Ludwigsfelde zu den Sprech-
zeiten erhältlich, bei Postzustellung gegen Erstattung der Portokosten. 


